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Amt der Salzburger Landesregierung
Abteilung 2 Kultur, Bildung, Gesellschaft u. Sport
Referat 2/01 - Recht, Aufsicht und Förderung von 
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen
Postfach 527
5010 Salzburg
kinder@salzburg.gv.at

(Änderungs-) Meldung der Leitung
einer institutionellen Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtung
gemäß § 25 bzw. § 27a S.KBBG

	Name des Rechtsträgers:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Name der Einrichtung: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Zugehörige Organisationsformen und Anzahl der Gruppen:
☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Kleinkindgruppe(n) an Adresse(n): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Kindergartengruppe(n) an Adresse(n): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. alterserweiterte Gruppe(n) an Adresse(n): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Schulkindgruppe(n) an Adresse(n): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Hortgruppe(n) an Adresse(n): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Erforderliche Leitungsstunden gemäß § 32a Abs 1 S.KBBG aufgrund der gesamten Gruppenanzahl unabhängig von der jeweiligen Organisationsform lt. folgender Tabelle:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Anzahl der Gruppen
1
2
3
4
5
6 oder mehr
	Ausmaß der Leitungsstunden je Woche
2 Stunden
4 Stunden
6 Stunden
10 Stunden
50 % eines Vollzeitäquivalents
100 % eines Vollzeitäquivalents



	
Grund für die Meldung:
☐ Neue Einrichtung
☐ Wiederantritt (zB nach Karenz)
☐ Ersatz für: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
☐ Sonstige Änderung (zB Namensänderung, Abschluss Leitungskurs): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

	☐ Leitung gemäß § 25 Abs 1 S.KBBG[footnoteRef:1]	 [1:  Gemäß § 25 Abs 1 S.KBBG hat der Rechtsträger abhängig von der Größe der Einrichtung eine geeignete pädagogische Fachkraft mit der pädagogischen und – sofern organisatorische Agenden nicht durch andere Stellen des Rechtsträgers erledigt werden – administrativen Leitung der institutionellen Einrichtung zu betrauen. Die Eignung liegt gemäß § 27a Abs 1 S.KBBG vor, wenn die Anstellungserfordernisse für pädagogische Fachkräfte für alle Organisationsformen, die in der Einrichtung betrieben werden, erfüllt werden, eine zumindest zweijährige Praxis vorgewiesen werden kann und ein Leitungskurs gemäß § 27a Abs 5 S.KBBG absolviert wurde.] 


Vorname/Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Geburtsdatum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Beschäftigungsausmaß in %: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. / in Stunden: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Übernahme der Leitung ab: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

	☐ Provisorische Leitung gemäß § 27a Abs 4 S.KBBG[footnoteRef:2] oder [2:  Steht keine geeignete pädagogische Fachkraft zur Verfügung, die den Leitungskurs gemäß § 27a Abs 5 S.KBBG absolviert hat, kann gemäß Abs 4 für die Dauer von höchstens 12 Monaten eine pädagogische Fachkraft als provisorische Leitung eingesetzt werden.] 

☐ Verlängerung der provisorischen Leitung[footnoteRef:3] [3: Dieser Zeitraum kann um höchstens weitere 12 Monate verlängert werden, wenn andernfalls die Absolvierung eines Leitungskurses nicht möglich ist. ] 


Vorname/Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Geburtsdatum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Beschäftigungsausmaß in %: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. / in Stunden: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Übernahme der Leitung ab: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

	Bei Verlängerung einer provisorischen Leitung § 27a Abs 4 S.KBBG – Angabe der Gründe:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Die Leitung erfüllt die fachlichen Anstellungserfordernisse gemäß § 28 S.KBBG für alle Organisationsformen, die in der Einrichtung betrieben werden[footnoteRef:4]:      [4:  Gemäß § 27a Abs 2 S.KBBG kann bei einem Mangel an pädagogischen Fachkräften für die Dauer von einem Jahr auch eine pädagogische Fachkraft als Leitung eingesetzt werden, die nur die fachlichen Anstellungsvoraussetzungen für eine der in der Einrichtung betriebenen Organisationsformen erfüllt. Die Landesregierung kann darüber hinaus einen weiteren Einsatz einer solchen Person befristet oder unbefristet zulassen. ] 


	Die Leitung verfügt über eine zumindest zweijährige Praxis als pädagogische Fachkraft in einer Organisationsform einer institutionellen Einrichtung[footnoteRef:5]:  [5:  Gemäß § 27a Abs 3 S.KBBG kann die Landesregierung auf Antrag des Rechtsträgers die Betrauung einer pädagogischen Fachkraft, welche über keine zumindest zweijährige Praxis als pädagogische Fachkraft in einer Organisationsform einer institutionellen Einrichtung verfügt, zulassen, wenn keine andere geeignete pädagogische Fachkraft zur Verfügung steht und die administrativen Anforderungen aufgrund der Größe der Einrichtung gering sind. Die Landesregierung kann zur Sicherung der Qualität entsprechende Bedingungen, Befristungen, zahlenmäßige Beschränkungen und/oder Auflagen vorschreiben.] 


	Leitungskurs bereits absolviert: 

	Verwendung als:
☐ 100 % freigestellte Leitung
☐ 50 % freigestellte Leitung

	Leitung und
☐ gruppenf. päd. Fachkraft
☐ nicht gruppenf. päd. Fachkraft
☐ sonderpäd. Fachkraft
☐ Assistenz der Integration


[bookmark: _Hlk202276972]
	Werden Leitungsaufgaben an eine andere pädagogische Fachkraft nach § 25 Abs 2 S.KBBG übertragen? [footnoteRef:6]  [6:  Die Leitung kann gemäß § 25 Abs 2 S.KBBG die Wahrnehmung einzelner Leitungsaufgaben oder der Leitungsaufgaben für bestimmte Gruppen oder Organisationsformen einer oder mehreren anderen Pädagogischen Fachkraft/Fachkräften übertragen. Das gemeinsame Beschäftigungsausmaß muss jedenfalls das Ausmaß der gruppenarbeitsfreien Leitungsstunden gemäß § 32a Abs 1 S.KBBG betragen.] 


	Person, der Leitungsaufgaben gemäß § 25 Abs 2 S.KBBG übertragen werden:
Vorname/Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Geburtsdatum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Beschäftigungsausmaß in %: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. /in Stunden: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Ausmaß der Leitungsaufgaben in %: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. / in Stunden: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Übernahme der Leitungsaufgaben ab: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

	Hauptfunktion:
☐ gruppenführende pädagogische Fachkraft
☐ nicht gruppenführende pädagogische Fachkraft
☐ sonderpädagogische Fachkraft
☐ Assistenz der Integration
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Folgende Nachweise/Bestätigungen von den unter Leitung bzw. provisorischer Leitung angeführten pädagogischen Fachkräften sind beizulegen:
· Nachweis über fachliche Qualifikation als pädagogische Fachkraft
· Nachweis über mindestens zweijährige Praxis als pädagogische Fachkraft in einer institutionellen Einrichtung (Ausnahme gemäß § 27a Abs 3 S.KBBG möglich)
· Bestätigung Leitungskurs (ist bei provisorischer Leitung nach Kursabschluss nachzureichen)

[bookmark: _Hlk202274339]Liegen die Voraussetzungen gemäß § 25 Abs 2, § 25 Abs 3 oder 27a Abs 4 S.KBBG vor, so wird der Einsatz der Leitung, der provisorischen Leitung bzw. der Person, der Leitungsaufgaben übertragen werden von der Landesregierung zur Kenntnis genommen. Eine Rückmeldung durch das Referat 2/01 erfolgt nur im Fall der Untersagung des Einsatzes. 

Der Rechtsträger bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der in diesem Formular angeführten und an die Landesregierung übermittelten Angaben.
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Datum		Unterschrift des Rechtsträgers
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